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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird:

Landeskinderschutzgesetz NRW und
Anderung des Kinderbildungsgesetzes

Vom 13. April 2022

Artikel 1
Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und
Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen
(Landeskinderschutzgesetz NRW)
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Teil 1
Grundsatze und Ziele

§1
Kinderrechte, Grundsatze

(1) Kinderschutz dient dem Zweck, den Rechten des Kindes oder der jugendlichen Person im
Sinne von Artikel 3 des Ubereinkommens (iber die Rechte des Kindes vom 20. November 1989
(BGBI. 1992 Il S. 121), Artikel 6 des Grundgesetzes und Artikel 6 der Verfassung fir das Land
Nordrhein-Westfalen zur praktischen Wirksamkeit zu verhelfen.

(2) Kinderschutz und Kinderrechte sind untrennbar miteinander verbunden. Voraussetzung fur
ihre Verwirklichung ist, dass die bestehenden Rechte auf Gehoér und auf Berilicksichtigung der
Meinung von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife effektiv be-
ricksichtigt werden. Dabei sind die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderung zu beachten.

(3) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natirliche Recht der Eltern und die zuvorderst ih-
nen obliegende Pflicht. Alle nach MaBgabe der folgenden Vorschriften zum Kinderschutz beru-
fenen Stellen sichern dariiber hinaus die Rechte des Kindes oder der jugendlichen Person im
Wege des kooperativen, institutionellen und intervenierenden Kinderschutzes.

§2
Ziele, Aufgaben und Begriffsbestimmungen

(1) Zum Zwecke des Kinderschutzes sieht dieses Gesetz Fachstandards und MaBstabe ihrer
Qualitatsentwicklung vor, benennt Instrumente der interdisziplindren Zusammenarbeit unter Be-
teiligung der fir den Kinderschutz Verantwortlichen und Dritter und legt MaBstabe flir den
Schutz von Kindern in Einrichtungen unabhangig von deren Tragerschaft fest, die durch das
Land geférdert werden.

(2) Kinderschutz ist eine Querschnittsaufgabe, die durch staatliche und private Stellen, Kérper-
schaften, Anstalten, Stiftungen oder sonstige rechtsfahige oder teilrechtsfahige Einrichtungen
unabhangig von Rechtsform und Tragerschaft sowie nattirliche Personen ausgelibt wird.
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(3) Fur die Begriffe Kind und jugendliche Person gelten die Definitionen des § 7 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch — Kinder und Jugendhilfe — in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. | S. 2022), das zuletzt durch Artikel 32 des Ge-
setzes vom 5. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4607) geandert worden ist.

(4) Beteiligte oder Beteiligter am Kinderschutz im Sinne dieses Gesetzes ist jede natlirliche oder
juristische Person, die Aufgaben des Kinderschutzes wahrnimmt. Ein férmlicher Bestellungs-
oder Ubertragungsakt ist nicht erforderlich.

(5) Kooperativer Kinderschutz besteht in der Bildung, Aufrechterhaltung und fachlichen Qualifi-
kation interdisziplinarer Netzwerke zwischen Beteiligten am Kinderschutz mit dem Ziel, die
Rechtspositionen des Kindes im Sinne von § 1 Absatz 1 zu wahren und zu fordern.

(6) Institutioneller Kinderschutz im Sinne dieses Gesetzes besteht in der Ausgestaltung von Ein-
richtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe unabhangig von ihrer Rechtsnatur oder
Tragerschaft einschlieBlich der fachlichen Qualifikationen und persdnlichen Eignung der in, bei
oder mit ihnen Beschaftigten oder sonst Tatigen in einer die Rechtspositionen des Kindes im Sin-
ne von § 1 Absatz 1und 3 Satz 2 wahrenden oder fordernden Art und Weise.

(7) Intervenierender Kinderschutz im Sinne dieses Gesetzes umfasst die entsprechenden Rege-
lungen des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz vom 22. Dezember 2011
(BGBI. | S. 2975), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBI. | S. 1444) ge-
andert worden ist, den Schutzauftrag nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie die
den staatlichen Stellen zustehenden Eingriffsmittel in den Rechtskreis Dritter bei Vorliegen ge-
wichtiger Anhaltspunkte fir eine Kindeswohlgefahrdung.

Teil 2
Starkung der Rechte und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen

§3

Kinder- und Jugendhilfe, Recht auf Beratung, Beteiligung und Information

(1) Offentliche und freie Jugendhilfe unterstitzen Kinder und Jugendliche in Gestalt der Verwirk-
lichung des Schutzauftrages aus § 1 Absatz 1. Sie achten dabei die individuellen Lebens- und So-
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zialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen und tragen dazu bei, Benachteiligungen
zu vermeiden und abzubauen.

(2) Kinder und Jugendliche sind im Rahmen des § 8 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ent-
sprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der 6ffentlichen
oder freien Jugendhilfe zu beteiligen und in geeigneter Weise Uber ihre Rechte zu informieren.
Dies erfolgt in einer fir die Kinder und Jugendlichen verstandlichen, nachvollziehbaren und
wahrnehmbaren Art und Weise.

(3) Im Zusammenhang mit Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch und deren Wahrnehmung durch die 6ffentliche oder freie Jugendhilfe hat das
Jugendamt Kinder und Jugendliche und ihre Familien auf die Mdglichkeit der Beratung in einer
sowie Vermittlung und Klarung bei Konflikten durch eine Ombudsstelle nach § 9a des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch hinzuweisen.

Teil 3
Verfahren im Kinderschutz

§4

Aufgaben des Jugendamtes im Kinderschutzverfahren

(1) Das Jugendamt ist die zentrale Stelle fir die Aufgabenwahrnehmung bei Kindeswohlgefahr-
dungen. Zur Wahrnehmung des Schutzauftrages wirkt das Jugendamt gemeinsam mit anderen,
dem Kindeswohl dienenden Institutionen und Professionen gemaR § 8a des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch und § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz zusam-
men. Die Regelungen nach § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz
bleiben unberihrt.

(2) Das Jugendamt stellt durch geeignete Vorkehrungen sicher, dass Informationen iber mogli-
che Gefahrdungen von Kindern oder Jugendlichen zu jeder Zeit aufgenommen und bearbeitet
werden. Es sorgt dafiir, dass ein unverzigliches Handeln sichergestellt ist, um Gefahren fir das
Wohl von Kindern und Jugendlichen zu begegnen.

(3) Das Jugendamt beteiligt Kinder und Jugendliche bei der Gefahrdungseinschatzung und im
gesamten Verfahren nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend ihrem Alter
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und ihrer Reife, soweit hierdurch der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieser jugendlichen
Person nicht in Frage gestellt wird.

§5
Fachliche Standards in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung

(1) Die Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe haben nach § 79a Satz 1 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch Grundsatze und MaBstabe fur die Bewertung der Qualitat sowie geeignete MaBnah-
men zu ihrer Gewahrleistung fur den Prozess der Gefahrdungseinschatzung nach § 8a des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmaBig zu Uberprifen.
Sie sollen dabei als Mindeststandard die fachlichen Empfehlungen ,Empfehlung Schutzauftrag.
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrags gemaB § 8a SGB VIIl. Empfehlun-
gen fir die Jugendamter” der nach § 85 Absatz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zustan-
digen Behdrde in ihrer im Dezember 2020 verdffentlichten, beziehungsweise hach MaBgabe des
Absatzes 3 weiterentwickelten Fassung, beriicksichtigen.

(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 haben die Jugendamter insbesondere die Beachtung fol-
gender Verfahrensstandards sicherzustellen:

1. die geeignete fachliche Qualifikation der Fachkrafte im Jugendamt gemaR § 72 Absatz 1 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch,

2. das Zusammenwirken mehrerer Fachkrafte im Wege eines Mehraugenprinzips und

3. die schriftliche oder elektronische Dokumentation des zum jeweiligen Zeitpunkt festgestellten
Gefahrdungsrisikos fiir das betroffene Kind oder die betroffene jugendliche Person und der die-
se Risikobewertung tragenden tatsachlichen Umstande.

(3) Die Landesjugendamter Uberprifen die fachlichen Empfehlungen nach Absatz 1 Satz 2 an-
lassbezogen, spatestens aber alle finf Jahre und entwickeln diese im Einvernehmen mit der
obersten Landesjugendbehoérde bedarfsgerecht weiter. Dabei sollen Erkenntnisse aus den Quali-
tatsentwicklungsverfahren nach § 8 bericksichtigt werden.
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§6
Stelle fiir Qualitatssicherung

Die oberste Landesjugendbehdrde bestimmt eine fiir die Qualitatsberatung nach § 7 und das
Qualitatsentwicklungsverfahren nach § 8 zusténdige Stelle.

§7
Qualitatsberatung

(1) Die Jugendamter kdnnen sich in laufenden Verfahren nach § 8a des Achten Buches Sozialge-
setzbuch stets mit dem Anliegen einer Qualitatsberatung an die nach § 6 zustandige Stelle wen-
den.

(2) Bei der Qualitatsberatung bietet die nach § 6 zustandige Stelle den Jugendamtern die fachli-
che Reflexion und Einschatzung konkreter, sich aus einem Sachverhalt bei einem Verfahren
nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch ergebender Einzelfragen oder abstrakter, aus
einer Vielzahl ahnlich liegender Sachverhalte folgender Problemkonstellationen an und unter-
stltzt oder berat sie bei deren Beurteilung.

(3) Die Auswahl der Sachverhalte oder Problemstellungen obliegt allein dem Jugendamt. Ent-
scheidungen mit AuBenwirkung darf die nach § 6 zustandige Stelle nicht treffen, die Verfahrens-
hoheit verbleibt ausschlieBlich beim zustandigen Jugendamt.

§8
Qualitatsentwicklungsverfahren

(1) Die nach § 6 zustandige Stelle unterstitzt die Anwendung der fachlichen Empfehlungen ge-

maB § 5 Absatz 1 und 2 und die Qualitadtsentwicklung gemaB § 79a des Achten Buches Sozialge-
setzbuch in einem verbindlichen Verfahren (Qualitatsentwicklungsverfahren). Das Qualitatsent-

wicklungsverfahren besteht aus einer Evaluation und fachlichen Einordnung von konkreten Fall-
analysen bereits abgeschlossener Sachverhalte sowie von Merkmalen zur Strukturqualitat. Dar-
auf aufbauend sollen Beratungsprozesse erfolgen. Das Qualitdtsentwicklungsverfahren wird ge-
meinsam von den Jugendamtern und der nach § 6 zustandigen Stelle durchgefiihrt. Das Nahere

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/18



zur Ausgestaltung des Qualitatsentwicklungsverfahrens regelt die nach § 6 zustéandige Stelle in
Abstimmung mit der obersten Landesjugendbehdrde.

(2) Das Qualitatsentwicklungsverfahren wird wiederkehrend alle fiinf Jahre durchgefihrt. In ei-
nem Turnus von funf Jahren sollen Qualitadtsentwicklungsverfahren in allen Jugendamtern
durchgefuhrt werden.

(3) Die Auswahl der konkreten Falle fur das Qualitatsentwicklungsverfahren erfolgt ausschlieB-
lich durch das Jugendamt. Die Auswahl soll einer mdglichst reprasentativen Stichprobe der
durchgefiihrten Gefahrdungseinschatzungen der vergangenen funf Jahre entsprechen. Sie um-
fasst deshalb sowohl zielgerichtet als auch zufallig ausgewahlte Gegenstande.

(4) Die Durchfihrung eines Qualitatsentwicklungsverfahrens ist darliber hinaus auch ohne Rick-
sicht auf den Turnus zulassig, sofern ein Jugendamt oder die zustandige Stelle nach § 6 dies im
Einzelfall anregt.

(5) Die nach § 6 zustandige Stelle erstellt Gber jedes Qualitatsentwicklungsverfahren einen Be-
richt, der dem Jugendamt vorgelegt wird. Zu den Erkenntnissen des Berichtes und daraus resul-
tierenden Umsetzungsvorschlagen soll die Verwaltung des Jugendamtes im ortlichen Jugendhil-
feausschuss berichten.

(6) Die nach § 6 zustandige Stelle veroffentlicht wiederkehrend alle funf Jahre einen auswerten-
den Bericht aller in diesem Zeitraum durchgefiihrten Qualitatsentwicklungsverfahren in anonymi-
sierter Form.

Teil 4
Interdisziplindre Kooperation im Kinderschutz

§9
Netzwerke Kinderschutz

(1) Die Jugendamter bilden Netzwerke zur interdisziplindren Zusammenarbeit bei der Wahrneh-
mung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefahrdung (Netzwerke Kinderschutz). Die Netzwerke
Kinderschutz werden in jedem Jugendamtsbezirk oder jugendamtsbezirkslibergreifend in inter-
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kommunaler Zusammenarbeit mehrerer benachbarter Gemeinden oder innerhalb eines Kreises
gebildet, finanziert, koordiniert und laufend weiterentwickelt. Eine interkommunale Zusammenar-
beit soll in Vereinbarungen geregelt werden.

(2) Jedes Jugendamt unterhalt eine Koordinierungsstelle flr das Netzwerk Kinderschutz, das es
gebildet hat oder an dem es beteiligt ist. Im Falle eines interkommunalen Netzwerkes soll die Zu-
sammenarbeit der beteiligten Koordinierungsstellen in Vereinbarungen geregelt werden. Aufga-
ben der Koordinierungsstellen sind insbesondere

1. die fachliche Begleitung des Netzwerkes in seiner Aufgabenwahrnehmung,

2. die Koordinierung von MaBnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen, insbesondere
der Netzwerktreffen,

3. die bedarfsgerechte Organisation regelmaBiger Fortbildungsangebote fiir die am Netzwerk
Teilnehmenden und

4. der Informationstransfer zu und aus sowie die Vertretung in anderen Netzwerken und Arbeits-
gemeinschaften im Jugendamtsbezirk mit Berihrungspunkten zum Kinderschutz.

(3) Das Netzwerk Kinderschutz soll die Rahmenbedingungen fir eine effektive und schnelle Zu-
sammenarbeit bei mdglicher Kindeswohlgefahrdung sicherstellen. Hierzu gehoéren insbesondere

1. die strukturelle Vernetzung der mit einer mdglichen Kindeswohlgefahrdung befassten Stellen
im Jugendamtsbezirk,

2. Absprachen zum Verfahren bei méglicher Kindeswohlgefahrdung gemaB § 8a des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz
und

3. die Herstellung von Transparenz liber Mitteilungswege und die Ubermittlung von Informatio-
nen gemaR § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz.
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Zur Erreichung der in den Satzen 1und 2 genannten Ziele kdnnen im Netzwerk anonymisierte
Fallkonferenzen durchgefiihrt werden. Das Netzwerk informiert biirgernah die Offentlichkeit
Uber Verfahren, Strukturen und Ansprechpersonen im Kinderschutz.

(4) In das Netzwerk Kinderschutz sollen Vertretungen insbesondere folgender Einrichtungen
oder Berufsgruppen einbezogen werden:

1. das Jugendamt, insbesondere der Allgemeine Soziale Dienst,

2. Trager von Einrichtungen und Diensten, mit denen Vereinbarungen geman § 8a Absatz 4 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch bestehen,

3. insoweit erfahrene Fachkrafte,

4. Geheimnistrager gemaB § 4 Absatz 1 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kin-
derschutz,

5. Schulen,

6. Gesundheitsamter,

7. Polizei- und Ordnungsbehdrden,

8. Familiengerichte,

9. Staatsanwaltschaften,
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10. Verfahrensbeistande,

1. Trager der Eingliederungshilfe fur Minderjahrige nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch
vom 23. Dezember 2016 (BGBI. | S. 3234), das zuletzt durch Artikel 7c des Gesetzes vom
27. September 2021 (BGBI. | S. 4530) geandert worden ist, und

12. Netzwerke Friihe Hilfen.

Weitere Einrichtungen und Berufsgruppen kénnen nach MaBgabe der értlichen Gegebenheiten
vertreten sein.

(5) Das Netzwerk Kinderschutz organisiert mit Unterstiitzung der Koordinierungsstelle Kinder-
schutz bedarfsgerecht, mindestens jedoch dreimal jahrlich, interdisziplinare Qualifizierungsan-
gebote zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgeféahrdung fir Einrichtungen oder
Berufsgruppen nach Absatz 4.

Teil 5
Kinderschutzkonzepte

§10
Pflegekinderhilfe

(1) Zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Pflegeverhaltnissen entwickeln
die Landesjugendamter Empfehlungen gemaR § 79a des Achten Buches Sozialgesetzbuch fur
die Jugendamter.

(2) Die Landesjugendamter Uberprifen die Empfehlungen anlassbezogen, spatestens aber alle
flnf Jahre, und entwickeln diese bedarfsgerecht weiter. An diesem Prozess wird auch die
oberste Landesjugendbehdrde beteiligt.

(3) Das Jugendamt stellt im Rahmen des § 37b Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch si-
cher, dass wahrend der Dauer des Pflegeverhaltnisses ein nach MaBgabe fachlicher Handlungs-
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leitlinien nach § 79a des Achten Buches Sozialgesetzbuch entwickeltes Konzept zur Sicherung
der Rechte des Kindes oder der jugendlichen Person und zum Schutz vor Gewalt angewandt
wird. Hierzu sollen die Pflegeperson sowie das Kind oder die jugendliche Person vor der Aufnah-
me und wahrend der Dauer des Pflegeverhaltnisses beraten und an der auf das konkrete Pflege-
verhaltnis bezogenen Ausgestaltung des Konzepts beteiligt werden.

§NM
Schutzkonzepte in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe

(1) Nach den MaBgaben der Regelungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie dieses Ge-
setzes ist in Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe ein Konzept zur Siche-
rung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und zu deren Schutz vor Gewalt zu entwickeln,
anzuwenden und zu Uberpriifen oder auf die Entwicklung, Anwendung und Uberpriifung hinzu-
wirken sowie die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 8a Absatz 4 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch sicherzustellen (Kinderschutzkonzept). Dieses Konzept umfasst MaBnahmen zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor kérperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt,
Machtmissbrauch in der Einrichtung oder dem Angebot sowie MaBnahmen zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen bei gewichtigen Anhaltspunkten fir eine Kindeswohlgefahrdung. Das
Kinderschutzkonzept ist angepasst auf die Einrichtung oder das Angebot zu entwickeln. Kinder
und Jugendliche sind an der Entwicklung des Kinderschutzkonzeptes entsprechend ihrem Alter
und ihrer Reife zu beteiligen.

(2) Die Trager von Einrichtungen im Sinne des § 45a des Achten Buches Sozialgesetzbuch ha-
ben im Rahmen des § 45 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch die
Entwicklung, Anwendung und Uberpriifung eines Schutzkonzeptes vor Gewalt zu gewéhrleisten.
In Vereinbarungen der Jugendamter mit den Tragern ist die Wahrnehmung der Aufgaben nach §
8a Absatz 4 SGB des Achten Buches Sozialgesetzbuch sicherzustellen.

(3) Die Trager von Einrichtungen oder Angeboten nach dem Kinder- und Jugendférderungsge-
setz vom 12. Oktober 2004 (GV. NRW. S. 572), das zuletzt durch Gesetz vom 26. Februar 2019
(GV. NRW. S. 151) gedndert worden ist, wirken auf die Entwicklung, Anwendung und Uberprii-
fung eines Kinderschutzkonzeptes hin, sofern sie Férderung aus Landesmitteln gemaB § 16 Ab-
satz 1 des Kinder- und Jugendfdrderungsgesetzes beantragen oder bereits erhalten.

(4) Kindertagespflegepersonen haben auch in ihrer padagogischen Konzeption die Sicherung
der Rechte von Kindern zu gewahrleisten. Sie haben in allen Fragen zur Sicherung des Kindes-
wohls und zum Schutz der Kinder vor Gewalt einen Anspruch auf Beratung. In Vereinbarungen
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der Jugendamter mit den Kindertagespflegepersonen ist die Wahrnehmung der Aufgaben nach §
8a Absatz 5 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sicherzustellen.

(5) Die Trager von auBerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschulen im Primarbe-
reich wirken auf die Entwicklung, Anwendung und Uberpriifung eines Kinderschutzkonzeptes in
den Angeboten hin und streben eine Verzahnung mit in den Primarschulen bestehenden oder zu
entwickelnden Schutzkonzepten gegen Gewalt an.

(6) Die Umsetzung von Kinderschutzkonzepten nach den Absatzen 2 bis 5 soll in den Einrichtun-
gen und Angeboten durch die Trager fachlich beraten und durch Qualifizierungsangebote unter-
stitzt werden. Die oberste Landesjugendbehérde trifft mit den kommunalen Spitzenverbanden,
den Spitzenverbanden der Freien Wohlfahrtspflege, den Kirchen und den Verbanden der Trager
unter Beteiligung der Landesjugendamter Vereinbarungen uber die Qualitatssicherung und -ent-
wicklung fur Kinderschutzkonzepte.

Teil 6
Belastungsausgleich und Férderung durch das Land

§12
Belastungsausgleich durch das Land

(1) Fur die wesentlichen Belastungen der ortlichen Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe infolge
der Ubernahme der in den §§ 5, 8 und 9 geregelten Aufgaben wird ein finanzieller Ausgleich
nach MaBgabe dieses Gesetzes und des Konnexitatsausfihrungsgesetzes vom 22. Juni 2004
(GV. NRW. S. 360), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW.
S. 1346) geandert worden ist, gewahrt.

(2) Der finanzielle Ausgleich betragt im Jahr 2022 45 794 944 Euro, im Jahr 2023 69 098 724
Euro und in den darauffolgenden Jahren jeweils 69 505 033 Euro. Die Hohe des jeweiligen Auf-
wandes und die fur die Berechnung getroffenen Annahmen ergeben sich aus der Kostenfolge-
abschatzung, die diesem Gesetz beigefligt ist (Anlage).

(3) Der Ausgleich nach Absatz 2 wird auf die einzelnen ortlichen Trager der 6ffentlichen Jugend-
hilfe verteilt. Der Anteil des jeweiligen ortlichen Tragers der 6ffentlichen Jugendhilfe ergibt sich
far die Aufgaben nach § 5 aus der Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Jugendamtsbezirk im
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Verhaltnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen laut Fortschreibung des
Bevolkerungsstandes durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
zum 31. Dezember 2020. Der Anteil des jeweiligen oértlichen Tragers der 6ffentlichen Jugendhilfe
ergibt sich flr die Aufgaben nach § 9 aus der Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Jugend-
amtsbezirk im Verhaltnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen laut Fort-
schreibung des Bevdlkerungsstandes durch den Landesbetrieb Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen zum 31. Dezember 2020. Fir Aufgaben nach § 9 Absatz 1 bis 4 wird dabei bei
den Personalkosten ein Sockel in H6he von 0,5 Vollzeitaquivalenten angesetzt, sofern der Anteil
unter diesen Wert absinkt. Flir Aufgaben nach § 9 Absatz 1 bis 4 und 5 wird dabei bei den Sach-
kosten ein Sockel in Hohe von 5 000 Euro angesetzt, sofern der Anteil unter diesen Wert absinkt.

(4) Der Ausgleich erfolgt zum 30. Juni des betreffenden Jahres. Davon abweichend wird der
Ausgleich fur das Jahr 2022 am 30. September 2022 ausgezahlt.

§13
Uberpriifung der Kostenfolgeabschitzung

(1) Zustandige Behorde nach § 5 des Konnexitatsausfiihrungsgesetzes ist die oberste Landesju-
gendbehorde.

(2) Die oberste Landesjugendbehdrde Uberpriift nach Abstimmung mit den kommunalen Spit-
zenverbanden im Einvernehmen mit dem fur Kommunales zustédndigen Ministerium und dem fur
Finanzen zustandigen Ministerium die Kostenfolgeabschatzung und die gesamten Auswirkungen
dieses Gesetzes zum 30. Juni 2024 und danach wiederkehrend alle drei Jahre. Im Ubrigen gilt §
4 des Konnexitatsausfiihrungsgesetzes. Uber den Belastungsausgleich ist zeitnah eine erneute
Entscheidung zu treffen, wenn sich herausstellt, dass die Annahmen der Kostenprognose unzu-
treffend waren und der Ausgleich deshalb grob unangemessen ist.

(3) Die oberste Landesjugendbehdrde wird ermachtigt, im Einvernehmen mit dem fiir Kommuna-
les zustandigen Ministerium und dem fir Finanzen zustandigen Ministerium den Verteilschlissel
geman § 12 Absatz 3 an die Fortschreibung des Bevdlkerungsstandes durch den Landesbetrieb
Information und Technik Nordrhein-Westfalen anzupassen.

§14
Forderung durch das Land
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(1) Das Land unterstiitzt die Entwicklung, Anwendung und Uberpriifung von Kinderschutzkon-
zepten nach den §§ 10 und 11 durch Foérderung der Qualifizierung des padagogischen Personals
sowie der Fachberatung. Die Hohe der Férderung wird fir den Bereich der Kindertagesbetreu-
ung jahrlich unter Berlicksichtigung der Zahl der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfle-
gepersonen, fir die ein Zuschuss nach § 47 des Kinderbildungsgesetzes vom 3. Dezember 2019
(GV. NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77) in der jeweils geltenden Fassung gezahlt wird, angepasst.

(2) Das Land unterstitzt die Schaffung und den Betrieb von Ombudsstellen nach § 9a des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch. Das Land stellt hierfur jahrlich insgesamt einen Betrag in Hohe
von 1500 000 Euro zur Verfligung.

(3) Im Jahr des Inkrafttretens nach § 19 Satz 1 erfolgt die Forderung anteilig entsprechend der
Zeit vom Inkrafttreten nach § 19 Satz 1 bis zum Jahresende im Vergleich zum gesamten Jahr.

§15
Erprobung innovativer MaBnahmen im Kinderschutz

(1) Das Land setzt sich fur die innovative Weiterentwicklung des Kinderschutzes ein. Zur modell-
haften Erprobung von MaBnahmen, insbesondere zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pro-
zess- und Strukturqualitat bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 8a des Achten Buches
Sozialgesetzbuch, kann die Oberste Landesjugendbehdrde hierzu Abweichungen von den Rege-
lungen dieses Gesetzes zulassen. Die Regelungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch bleiben
hiervon unberuhrt.

(2) Sofern die Erkenntnisse aus MaBnahmen nach Absatz 1 geeignet sind, kdnnen diese insbe-
sondere im Rahmen von Qualitatsentwicklungsverfahren nach § 8 sowie bei der Weiterentwick-
lung von Empfehlungen nach § 5 Absatz 3 von den zustandigen Stellen beriicksichtigt werden.

Teil 7
Datenschutz, Berichtswesen

§16
Datenschutz
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Datenschutzrechtliche Bestimmungen, insbesondere solche Uber den Sozialdatenschutz nach §
35 Absatz 1 und 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil — (Artikel | des Geset-
zes vom 11. Dezember 1975, BGBI. | S. 3015), das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 20.
August 2021 (BGBI. | S. 3932) gedndert worden ist, §§ 61 bis 68 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch und §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfah-
ren und Sozialdatenschutz - in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBI. |
S. 130), das zuletzt durch Artikel 45 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBI. | S. 3932) geén-
dert worden ist, bleiben von den Vorschriften dieses Gesetzes unberthrt. Soweit ein Datenum-
gang bei der Anwendung dieses Gesetzes erforderlich ist oder erfolgt, richtet er sich ausschlie3-
lich nach den in Satz 1 genannten Vorschriften.

§17
Berichtswesen

Die oberste Landesjugendbehdrde stellt den Rahmen fir ein landesweites Berichtswesen zur
Strukturqualitat im Kinderschutz zur Verfligung. Die Jugendamter kénnen sich an dem Berichts-
wesen beteiligen. Die oberste Landesjugendbehdrde kann Dritte zur Umsetzung des Berichtswe-
sens hinzuziehen.

Teil 8
Schlussbestimmungen

§18
Berichtspflicht

Die Landesregierung berichtet dem Landtag spatestens zum 31. Dezember 2026 (iber die Erfah-
rungen bei der Anwendung dieses Gesetzes.

§19
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Mai 2022 in Kraft. Die §§ 6 bis 8 treten am 1.
Juli 2023 in Kraft.
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Artikel 2
Anderung des Kinderbildungsgesetzes

Das Kinderbildungsgesetz vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 894, ber. 2020 S. 77) wird wie
folgt geandert:

1. In § 22 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 wird das Wort ,Vereinbarung” durch das Wort ,Verordnung”
ersetzt.

2.1n § 22 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2, § 28 Absatz 1 Satz 1und 4 und Absatz 3 Satz 1und § 32
Absatz 3 Nummer 4 wird jeweils das Wort ,Personalvereinbarung” durch das Wort ,Personalver-
ordnung” ersetzt.

3.1In § 46 Absatz 5 Satz 2 wird das Wort ,zehn” durch die Angabe ,15,595" ersetzt.

4. § 47 Absatz 3 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird die Angabe ,1 000" durch die Angabe ,1100" ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe ,,500" durch die Angabe ,550" ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Mai 2022 in Kraft. Die §§ 6 bis 8 des Landeskin-
derschutzgesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 509) treten am 1. Juli 2023 in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt am 1. August 2022 in Kraft.
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Dusseldorf, den 13. April 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident
Hendrik Wil st

Far den Minister fir Kinder, Familie, Flichtlinge und Integration sowie
Far die Ministerin fir Schule und Bildung
Der Minister fur Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
Prof. Dr. AndreasPinkwart

Der Minister des Innern
Zugleich fur den Minister der Finanzen sowie
Fir den Minister fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie
Fur die Ministerin fur Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
Herbert Reul

Der Minister der Justiz
Peter Biesenbach

GV.NRW. 2022 S. 509
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 18/18


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/20399-36706-gv22-4anlage1.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Landeskinderschutzgesetz NRW und Änderung des Kinderbildungsgesetzes 

	Anlagen

